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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung über die Durchführung des  
Volksbegehrens „Landtag verkleinern“ über das 

„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes“
In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „Landtag verklei-
nern“ über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes“ 
durchgeführt.
Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der 
freien oder amtlichen Sammlung erfolgen.
1.   Bei der freien Sammlung, die am Montag, 12. August 2024 

beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines Zeit-
raums von sechs Monaten, also bis Dienstag, 11. Februar 
2025, in von den Vertrauensleuten des Volksbegehrens oder 
deren Beauftragten ausgegebene Eintragungsblätter zur Un-
terstützung des Volksbegehrens einzutragen.

  Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberech-
tigte auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die Vor-
namen, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) 
sowie den Tag der Unterzeichnung anzugeben und dies per-
sönlich und handschriftlich zu unterschreiben. Durch Ankreu-
zen muss bestätigt werden, dass vor der Unterzeichnung des 
Eintragungsblattes die Möglichkeit bestand, den Entwurf der 
Gesetzesvorlage und deren Begründung einzusehen.

  Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeu-
tig erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollstän-
dig sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrie-
ben sind oder das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind 
ungültig. Das Eintragungsblatt ist für die Bescheinigung des 
Eintragungsrechts spätestens bis Dienstag, 11. Februar 2025 
bei der Gemeinde einzureichen, in der die unterzeichnende 
Person ihre Wohnung hat (bei mehreren die Hauptwohnung) 
oder der gewöhnliche Aufenthalt besteht.

2.   Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindever-
waltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Eintra-
gungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. 
Die amtliche Sammlung dauert drei Monate und startet am 
Mittwoch, 11. September 2024 und endet am Dienstag, 
10. Dezember 2024.

  Die Eintragungsliste für die Gemeinde Gutach im Breisgau 
wird in der Zeit vom 11. September 2024 bis 10. Dezember 
2024 im Rathaus Gutach im Breisgau, Dorfstr. 33, 79261 
Gutach im Breisgau, Bürgerbüro, Zimmer 1, zu folgenden 
Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und 
Donnerstag von 14:00 bis 18:00 Uhr für Eintragungswillige zur 
Eintragung bereitgehalten.

  Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung 
ihr Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie 
ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwoh-
nung haben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können 

sich in der Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich 
aufhalten. Eine Eintragung in die bei der Gemeinde ausgeleg-
te Eintragungsliste kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde 
aufgrund der dort vorhandenen melderechtlichen Angaben 
feststellt, dass die Person eintragungsberechtigt ist. Eintra-
gungswillige, die den Gemeindebediensteten nicht bekannt 
sind, haben sich auf Verlangen auszuweisen. Eintragungswil-
lige sollten daher zur Eintragung ihren Personalausweis oder 
Reisepass mitbringen.

3.   Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Ein-
tragungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
im Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt 
ist. Dies sind alle Personen, die am Tag der Eintragung

 −  mindestens 16 Jahre alt sind,
 −  die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,
 −   seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg 

ihre Wohnung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwoh-
nung) haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

 −   nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge 
Richterspruchs verloren haben.

4.   Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur 
einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift 
leisten.

5.   Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintra-
gungsliste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet 
werden. Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbe-
gehren unterstützen will, muss dies bei der Gemeinde zur 
Niederschrift erklären. Dies ersetzt die Unterschrift.

6.   Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzent-
wurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten 
der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe 
der Eintragungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten 
und bei der Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht aus-
gelegt:

„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzent-
wurf seine Zustimmung zu erteilen:

Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
Artikel 1

Änderung des Landtagswahlgesetzes
Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005 (GBl. 
S. 384), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 
2022 (GBl. S. 237) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.  § 1 wird wie folgt geändert:
 a)   In Absatz 1 wird die Zahl „120“ durch die Zahl „68“ ersetzt.
 b)  In Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.
2.   In § 2 Absatz 3, 6 und 9 wird jeweils die Zahl „120“ durch die 

Zahl „68“ ersetzt.
3.   In § 5 wird die Angabe „1 bis 70“ durch die Angabe „1 bis 38“ 

ersetzt.
4.  Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
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■ NOTDIENSTE
Arzt
An Werktagen nach 18 Uhr ist der dienst-
habende Arzt durch Anruf beim Hausarzt 
zu erfahren. 
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der 
Arztpraxen ist der ärztliche, kinderärzt-
liche und augenärztliche Bereitschafts-
dienst unter Tel. 116 117 zu erreichen.
docdirekt: Online-Sprechstunde Tel. 116 117

An Wochenenden und Feiertagen ist der 
zahnärztliche Notfalldienst unter Tel.: 
0761/120 120 00 erreichbar.

In Notfällen:
Notruf Polizei: 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt,  
Rettungsdienst: 112
Kinderärztlicher Notfalldienst: 116117
Augenärztlicher Notfalldienst: 116117
Rufnummer Krankentransport: 19222
Gift-Notrufzentrale: 0761 19240
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuer-
wehrleitstelle:  07641 4601-77 (nur für 
schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen).

Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst (allgemein-, kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
 116117 (Anruf ist kostenlos)
Öffnungszeiten und Anschrift der 
Notfallpraxis: 
Allgemeine Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Mo, Di, Do  20 - 23 Uhr
Mi und Fr  16 - 23 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen  08 - 23 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis Freiburg
St. Josephs-Krankenhaus, Sautierstraße 1, 
79104 Freiburg
Mo - Do  19 - 22.30 Uhr
Fr  16 - 22.30 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen  08 - 22.30 Uhr

Augenärztliche Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Killianstr. 5, 79106 Freiburg
Sa, So und Feiertage       8 – 18 Uhr.

Allgemeine Notfallpraxis Emmendingen
Kreiskrankenhaus Emmendingen 
Gartenstr. 44, 79312 Emmendingen
Mo, Di, Do 19 – 22 Uhr
Mi und Fr 16 – 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen 10 – 18 Uhr

■ APOTHEKEN-NOTDIENSTE
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr 
des folgenden Tages:

Mi., 28.08. 
Bären-Apotheke, Emmendingen
Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 9783433
Kandel-Apotheke Waldkirch
Lange Str. 58, Tel. 07681 93 20
Do., 29.08. 
Apotheke im Kohlerhof, Denzlingen
Rosenstr. 1, Tel. 07666 949110
Schwarzwald-Apotheke, Simonswald
Talstr. 36 A, Tel. 07683 794
Fr., 30.08. 
Waldhorn-Apotheke, Sexau
Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 4 75 75
Sa., 31.08. 
Breisgau-Apotheke, Teningen
Alemannenstr. 2 A, Tel. 07641 84 60
Glotter-Apotheke, Glottertal
Talstr. 70 A, Tel. 07684 13 55
So., 01.09. 
Severin-Apotheke, Denzlingen
Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844
Mo., 02.09. 
easyApotheke, Emmendingen
Freiburger Str. 4, Tel. 07641 95 42 80
Marien-Apotheke, Gutach
Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
Di., 03.09. 
Bären-Apotheke im Haus der Gesund-
heit, Emmendingen
Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9783422

■ TIERÄRZTLICHER  
BEREITSCHAFTSDIENST
Samstag/Sonntag, 31.08./01.09.2024
Dr. Klein, Emmendingen
Neustraße 16, Tel. 07641 416888

Seit 01.01.2022 ist ein tierärztlicher Klein-
tiernotdienst eingerichtet, der werktags 
von 18:00 bis 8:00 Uhr besetzt ist und ta-
gesaktuell über den Haustierarzt zu erfra-
gen ist.

■ NOTDIENST FÜR  
STROM/STRASSENBELEUCHTUNG
Netze BW GmbH, Region Rheinhausen, 
Störungsmeldestelle 0800 3629477

■ NOTDIENST FÜR WASSER:
Tel. 0175 6036555 

■ RECYCLINGHOF/GRÜNSCHNITT-
SAMMELPLATZ BLEIBACH
Hintermatte 2, Öffnungszeiten: 
Freitag   13:00 bis 17:00 Uhr und 
Samstag   9:00 bis 14:00 Uhr
Von April bis Mitte Oktober jeden Mitt-
woch von 16:00 bis 19:00 Uhr (nur Grün-
schnittsammelplatz).

■ FACHSTELLE SUCHT
Beratung, Behandlung, Prävention
Mauermattenstr. 8, Waldkirch,  
Tel. 07681 24623,  
Dienstag, Donnerstag 10:00 * 17:00 Uhr  
Erstgespräche nach Vereinbarung

■ EMMA
Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstr. 1
Tel. 07681 3891 und 07641 41970

■ BERATUNG IM PFLEGESTÜTZ-
PUNKT LANDKREIS EMMENDINGEN 
Besucheranschrift 
Romaneistr.3, 79312 Emmendingen 

Kontakt 
07641 451-3091 Frau Reiß 
07641 451-3096 Frau Schöpflin
07641 451-3025 Frau Wensch-Christ 
pflegestuetzpunkt@ 
landkreis-emmendingen.de 
www.landkreis-emmendingen.de/ 
pflegestuetzpunkt 

Außensprechzeiten 
Endingen, Bürgerhaus, St. Jakobsgäßle 4 
Dienstags 10:00 – 15:00 Uhr,  
Frau Wensch-Christ 
Herbolzheim, Rathaus, Hauptstr. 26 
Donnerstags 15:30 – 18:00 Uhr (außer 1. 
Donnerstag im Monat), Frau Reiß
Waldkirch, Rathausinnenhof,  
Generationenbüro, Marktplatz 1 – 5 
Montags 12:00 – 16:00 Uhr, Frau Schöpflin
Öffnungszeiten Emmendingen
Mo, Di, Do, Fr 8:30 – 12:00 Uhr
Do 14:00 – 18:00 Uhr
Um Terminvereinbarung wird gebeten.

■ KREISSENIORENRAT DES  
LANDKREISES EMMENDINGEN: 
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

■ ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE 
TEILHABEBERATUNG FÜR MEN-
SCHEN MIT BEHINDERUNG (EUTB)    
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine 
für alle“ zu Fragen, die sich für Menschen 
mit Behinderung und deren Angehörige 
stellen. Die Beratung ist kostenfrei.
EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e. V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Frau Bergis+Frau Heiß)
eutb@lebenshilfe-emmendingen.de
Außensprechstunde in Waldkirch 
freitagnachmittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

■ ÄRZTLICHE/SOZIALE DIENSTE
Kirchl. Sozialstation St. Elisabeth e.V.,
Ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst 
und Kompetenzzentrum Demenz
Waldkirch, Kirchstr. 16, 
Tel. 07681/40720
Geschäftsstelle in Gutach, Uferweg 2,
Tel. 07681/4921515

WICHTIGE RUFNUMMERN, NOTDIENSTE
UND BEREITSCHAFTSDIENSTE



Mitteilungsblatt Gutach · 28. August 2024 · Nr. 35    |   3

Anlage
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)

Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen zum Landtag von Baden-Württemberg
Nr. Name Gebiet
1 Stuttgart I Die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedelfingen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, Stutt-

gart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-Süd, Stuttgart-West, Vaihingen
2 Stuttgart II Die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, Feuerbach, Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, 

Stammheim, Stuttgart-Ost, Untertürkheim, Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen
3 Böblingen Die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblingen, Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gärtringen, 

Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, Hildrizhausen, Holzgerlingen, Jettingen, Leonberg, Mag-
stadt, Mötzingen, Nufringen, Renningen, Rutesheim, Schönaich, Sindelfingen, Weil der Stadt, 
Weil im Schönbuch

4 Esslingen Die Gemeinden Aichwald, Altbach, Baltmannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Esslingen am Ne-
ckar, Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern, Plochingen, Rei-
chenbach an der Fils, Wendlingen am Neckar, Wernau (Neckar)

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch
vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, Dettin-
gen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, Holzmaden, 
Kirchheim unter Teck, Kohlberg, Leinfelden-Echterdingen, Lenningen, Neckartailfingen, Nec-
kartenzlingen, Neidlingen, Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihingen, Ohmden, Owen, 
Schlaitdorf, Unterensingen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

6 Göppingen Landkreis Göppingen
7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis

die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, Kaisersbach, Kernen im Remstal, Korb, Leutenbach, 
Plüderhausen, Remshalden, Rudersberg, Schorndorf, Schwaikheim, Urbach, Waiblingen, Wein-
stadt, Welzheim, Winnenden, Winterbach

8 Ludwigsburg Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinde Weissach
vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, 
Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Oberriexingen, Remseck am Ne-
ckar, Schwieberdingen, Sersheim, Vaihingen an der Enz

9 Neckar-Zaber Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Brackenheim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, Lauffen 
am Neckar, Leingarten, Neckarwestheim, Nordheim, Pfaffenhofen, Talheim, Untergruppen-
bach, Zaberfeld
vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Affalterbach, Benningen am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Bönnig-
heim, Erdmannhausen, Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrigheim, Großbott-
war, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach am Neckar, Mundels-
heim, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Sachsenheim, Steinheim an der Murr, Tamm, Walheim

10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn
vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Eppin-
gen, Erlenbach, Gemmingen, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthausen, 
Kirchardt, Langenbrettach, Lehrensteinsfeld, Löwenstein, Massenbachhausen, Möckmühl, Ne-
ckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Obersulm, Oedheim, Offenau, Roigheim, Schwai-
gern, Siegelsbach, Untereisesheim, Weinsberg, Widdern, Wüstenrot

11 Schwäbisch Hall-Hohenlohe Hohenlohekreis
Landkreis Schwäbisch Hall

12 Backnang-Schwäbisch Gmünd Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, Böbingen an der Rems, Durlangen, Eschach, Gög-
gingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, 
Obergröningen, Ruppertshofen, Schechingen, Schwäbisch Gmünd, Spraitbach, Täferrot, Wald-
stetten
vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstetten, Gro-
ßerlach, Kirchberg an der Murr, Murrhardt, Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach an der Murr, 
Weissach im Tal

13 Aalen-Heidenheim Landkreis Heidenheim
vom Ostalbkreis
die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, Bopfingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), Essingen, 
Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am Ries, Lauchheim, Neresheim, Neuler, Oberkochen, Rainau, 
Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, Tannhausen, Unterschneidheim, Westhausen, Wört

14 Karlsruhe-Stadt Stadtkreis Karlsruhe
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15 Karlsruhe-Land Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggenstein-Leopoldshafen, Ettlingen, Gondelsheim, 
Graben-Neudorf, Karlsbad, Kraichtal, Kürnbach, Linkenheim-Hochstetten, Malsch, Marxzell, 
Oberderdingen, Pfinztal, Rheinstetten, Stutensee, Sulzfeld, Waldbronn, Walzbachtal, Weingar-
ten (Baden), Zaisenhausen

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden
Landkreis Rastatt

17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg
vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, Hemsbach, 
Hirschberg an der Bergstraße, Ilvesheim, Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim, Weinheim

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim
19 Odenwald-Tauber Main-Tauber-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis
20 Rhein-Neckar Vom Rhein-Neckar-Kreis

die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, Dielheim, Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, Gai-
berg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Helmstadt-Bargen, Leimen, Lobbach, Malsch, Mauer, 
Meckesheim, Mühlhausen, Neckarbischofsheim, Neckargemünd, Neidenstein, Nußloch, Rau-
enberg, Reichartshausen, Sandhausen, St. Leon-Rot, Schönau, Schönbrunn, Sinsheim, Spech-
bach, Waibstadt, Walldorf, Wiesenbach, Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzenhausen

21 Bruchsal-Schwetzingen Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, Kronau, 
Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, Philippsburg, Ubstadt-Weiher, Waghäusel
vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, Plankstadt, 
Reilingen, Schwetzingen

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim
Enzkreis

23 Calw Landkreis Calw
Landkreis Freudenstadt

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau
vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, Breisach am Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, Eichs-
tetten am Kaiserstuhl, Gottenheim, Horben, Ihringen, March, Merdingen, Merzhausen, Pfaffen-
weiler, Schallstadt, Sölden, Umkirch, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau

25 Lörrach-Müllheim Landkreis Lörrach
vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, Badenweiler, Ballrechten-Dottingen, Buggingen, 
Eschbach, Hartheim am Rhein, Heitersheim, Müllheim, Münstertal/Schwarzwald, Neuenburg 
am Rhein, Staufen im Breisgau, Sulzburg

26 Emmendingen-Lahr Landkreis Emmendingen
vom Ortenaukreis
die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, Friesenheim, Haslach im Kinzigtal, Hofstetten, Kappel-
Grafenhausen, Kippenheim, Lahr/Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, Mühlenbach, Rings-
heim, Rust, Schuttertal, Schwanau, Seelbach, Steinach

27 Offenburg Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad Peterstal-Griesbach, Berghaupten, Biberach, Dur-
bach, Gengenbach, Hohberg, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, Neuried, Nordrach, Ober-
harmersbach, Oberkirch, Offenburg, Ohlsbach, Oppenau, Ortenberg, Ottenhöfen im Schwarz-
wald, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Seebach, Willstätt, Zell am 
Harmersbach

28 Rottweil-Tuttlingen Landkreis Rottweil
Landkreis Tuttlingen

29 Schwarzwald-Baar Schwarzwald-Baar-Kreis
vom Ortenaukreis
die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), Hausach, Hornberg, Oberwolfach, Wolfach

30 Konstanz Landkreis Konstanz
31 Waldshut Landkreis Waldshut

vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg (Schwarz-
wald), Friedenweiler, Glottertal, Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, Kirchzarten, Lenzkirch, 
Löffingen, Oberried, St. Märgen, St. Peter, Schluchsee, Stegen, Titisee-Neustadt

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen
33 Tübingen Landkreis Tübingen

vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Bisingen, Burladingen, Grosselfingen, Hechingen, Jungingen, Rangendingen

34 Ulm Stadtkreis Ulm
Alb-Donau-Kreis
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35 Biberach Landkreis Biberach
vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad Wurzach, Kißlegg

36 Bodensee Bodenseekreis
vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Herdwangen-Schönach, Illmensee, Pfullendorf, Wald

37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amtzell, Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, Baien-
furt, Baindt, Berg, Bergatreute, Bodnegg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, Eichstegen, 
Fleischwangen, Fronreute, Grünkraut, Guggenhausen, Horgenzell, Hoßkirch, Isny im Allgäu, 
Königseggwald, Leutkirch im Allgäu, Ravensburg, Riedhausen, Schlier, Unterwaldhausen, Vogt, 
Waldburg, Wangen im Allgäu, Weingarten, Wilhelmsdorf, Wolfegg, Wolpertswende

38 Zollernalb-Sigmaringen Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, Bingen, Gammertingen, Herbertingen, Hettingen, Ho-
hentengen, Inzigkofen, Krauchenwies, Leibertingen, Mengen, Meßkirch, Neufra, Ostrach, Saul-
dorf, Scheer, Schwenningen, Sigmaringen, Sigmaringendorf, Stetten am kalten Markt, Verin-
genstadt
vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, Dautmergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geislin-
gen, Haigerloch, Hausen am Tann, Meßstetten, Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, Rosen-
feld, Schömberg, Straßberg, Weilen unter den Rinnen, Winterlingen, Zimmern unter der Burg

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.

Begründung: Die Verkleinerung des Landtags trägt zur Effizienzsteigerung der Arbeit des Landtags und gleichzeitig zur erheblichen 
Kostenreduktion bei. Es steht zu befürchten, dass der Landtag durch das neue Wahlgesetz weiter aufgebläht wird. Es ist möglich, dass 
statt der bisher 154 Mandate die Sitzanzahl auf über 200 anwächst.“

Gutach im Breisgau, 8. August 2024
gez.
Sebastian Rötzer, Bürgermeister

Gemeindeverwaltung
Bürgermeisteramt Gutach im Breisgau
Dorfstraße 33, 79261 Gutach im Breisgau
Tel.: 07685 9101-0, Fax: 07685 9101-25
www.gutach.de
Öffnungszeiten/Sprechzeiten:
Mo. – Fr. 08:00 – 12:30 Uhr
Do.   14:00 – 18:00 Uhr

Bürgermeister:
Sebastian Rötzer, Tel.: 9101-12, roetzer@gutach.de

Sekretariat:
Yvonne Senger, Tel.: 9101-12, senger@gutach.de

Bürgerbüro:
Jasmin Spitz, Tel.: 9101-11, spitz@gutach.de
Patrizia Sofia, Tel.: 9101-21, sofia@gutach.de

Friedhofsverwaltung:
Florian Schindler, Tel.: 9084449, friedhofsverwaltung@gutach.de

Standesamt/Bürgerbüro:
Susanne Klausmann, Tel.: 9101-14, klausmann@gutach.de

Hauptamt:
Jörg Barth, Tel.: 9101-15, barth@gutach.de
Anna Welle, Tel.: 9101-40, welle@gutach.de
Helga Weber, Tel.: 9101-13, weber@gutach.de

Bauamt:
Wencke Heß, Tel.: 9101-17, hess@gutach.de
Hannes Dezulian, Tel.: 9101-37, dezulian@gutach.de
Ann-Kristin Siemsen, Tel.: 9101-36, siemsen@gutach.de

Wasserversorgung:
Andrik Hoffmann, Tel.: 0175-6036555, wassermeister@gutach.de

Gemeindekasse:
Jessica Suhm, Tel.: 9101-19, suhm@gutach.de
Verena Poppensieker, Tel.: 9101-18, poppensieker@gutach.de

Rechnungsamt
Dominik Pfundstein, Tel.: 9101-22, pfundstein@gutach.de
Niklas Wiese, Tel.: 9101-23, wiese@gutach.de

Zweitälerland-Tourismus:
Geschäftsstelle, Tel.: 19433, info@zweitaelerland.de

Kommunale Kinderkrippe „Schatzkiste“
Tel.: 9101-77, schatzkiste@gutach.de

Schulen:
SBBZ Elztal-Schule, Tel.: 9101-70, 
elztal-schule@gutach.schule.bwl.de
Grundschule Zweitälerland
Tel.: 07681 8563, grundschule-ztl@gutach.de
Turnhalle Bleibach, Tel.: 910178

Grundbuchamt
Das Amtsgericht Emmendingen, Grundbuchamt, 
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen,
Telefon: 07641 96587 600 (Zentrale),
Fax: 07641 96587 603,
E-Mail: poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de
ist für alle Grundbuchangelegenheiten zuständig.

Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit einer telefonischen 
Terminabsprache, da nicht alle Ämter dauerhaft besetzt 
sind.
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Die Gemeinde
Gutach im Breisgau gratuliert

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Wir gratulieren allen Jubilaren, besonders den Altersjubilaren 
recht herzlich, die in dieser Woche ihren Geburtstag feiern und 
wünschen Ihnen alles Gute, Glück und Gesundheit sowie viele 
schöne und gesellige Stunden.
Ihre Gemeinde Gutach im Breisgau

Bekanntmachungen anderer Behörden

Mitteilungen des
Landratsamtes Emmendingen

Letztes Mal für diesen Sommer: 
„Tag der offenen Gartentür“ am 14. und 15. September
Am Wochenende vom 14. und 15. September 2024 laden die 
letzten drei der 28 Gartenbesitzerinnen und -besitzer des „Tag der 
offenen Gartentür“ des Landkreises Emmendingen in ihre Gärten 
ein. Am Sonntag, 15. September, öffnet Renate Götz von 13:00 bis 
18:00 Uhr ihren Schrebergarten „Im Moos“ im Moosweg, Sexau. 
(Anfahrt: beim Gasthaus Bergmattenhof gegenüber gut 400 m in 
den Moosweg). Das ganze Wochenende geöffnet, sind die Gärten 
von Katharina Korinthenberg (Untertalstraße 21, Simonswald, 
12:00 bis 18:00 Uhr) sowie der Garten von Petra Deutscher und 
Hubert Germann (Kiechlinsbergerstraße 13, Endingen-Königs-
chaffhausen, 14:00 bis 18:00 Uhr). Ausführliche Beschreibungen 
zu allen Gärten, die in diesem Sommer mitmachen und eine Be-
schreibung zur Anfahrt gibt’s auf www.landkreis-emmendingen.
de und in einem Flyer, der im Landratsamt Emmendingen an der 
Infotheke und in den Rathäusern erhältlich ist.

Informationsveranstaltung für neue Fachschulklasse 
Hauswirtschaft
Die Fachschule für Landwirtschaft in Emmendingen plant für Okto-
ber 2024 den Start einer neuen Fachschulklasse für Hauswirtschaft 
in Teilzeitform. Dazu lädt sie am Mittwoch, 11. September 2024 
um 15:00 Uhr zur Informationsveranstaltung in das Landwirtschaft-
liche Bildungszentrum Emmendingen Hochburg ein. Die Weiterbil-
dung zur „staatlich geprüften Fachkraft für Hauswirtschaft“ richtet 
sich an Berufstätige, die sich neu orientieren möchten oder ohne 
entsprechenden Abschluss bereits in der Hauswirtschaft tätig sind 
oder Personen, die nach der Familienphase einen beruflichen Wie-
dereinstieg planen. Der Unterricht in Theorie und Praxis findet mitt-
wochs von 8:30 bis 16:45 Uhr statt, außer in den Schulferien. Der 
Kurs dauert eineinhalb Jahre und endet im März 2026. Anmeldung 
bei Leonie Hellmuth unter Telefon: 07641 / 451 - 9145 oder per E-
Mail: bildungszentrum@landkreis-emmendingen.de. Informationen 
auch unter: www.emmendingen.landwirtschaft-bw.de/

Neue Buslinien von früh morgens bis nachts  
ab 1. September 2024
Der Landkreis Emmendingen stellt zum 1. September 2024 den 
Busfahrplan im Bereich Elztal – Emmendingen – Freiburg um. 
Die Busse fahren dann im Stundentakt in jede Gemeinde von 
morgens früh bis abends spät, auch am Wochenende. Zusätzlich 
ändern sich die Nummern der Regionalbusse. Neuerungen gibt 
es für folgende Orte: Biederbach, Denzlingen, Elzach, Emmen-
dingen, Freiamt, Gutach, Reute, Sexau, Simonswald, Vörstetten, 
Waldkirch und Winden. Am Sonntag, 1. September, können alle 
Interessenten die neuen Buslinien sowie die Elztalbahn und 
Rheintalbahn zwischen Emmendingen und Freiburg kostenlos 
nutzen, um das neue ÖPNV-Angebot zu testen. Die aktuellen 
Fahrpläne stehen unter www.rvf.de zur Verfügung.

Landwirtschaftsamt

Anmeldung zur Ausbildung „Staatlich geprüfte Fachkraft für 
Weinbau“
Der Anmeldezeitraum für die bereits beschriebene Fachschul-
ausbildung zur Fachkraft für Weinbau endet am 15. September 
2024. Der Kurs beginnt im November 2024. Anmeldung und wei-
tere Informationen zur Ausbildung unter 07641 451-9110 oder 
auf der Internetseite des Landwirtschaftlichen Bildungszentrum 
Emmendingen-Hochburg.

Abfallwirtschaft

Müllabfuhr ab September wieder alle zwei Wochen
Die wöchentliche Leerung der grauen Tonnen im Juli und Au-
gust geht zu Ende. Ab September kommt die Müllabfuhr wieder 
alle zwei Wochen am gewohnten Abholtag. Die Tonnen müssen 
am Morgen am Straßenrand bereitstehen. Die Abfuhrtermine 
bleiben unverändert und sind im Abfallkalender und im elekt-
ronischen Müllkalender unter www.landkreis-emmendingen.de 
ersichtlich.

ZweiTälerLand Elztal & Simonswäldertal

Allgemeiner Deutscher Fahrradclub zeichnet das Hotel 
Suggenbad aus

Mitten in der Fahrradhochsaison erhält das Hotel Suggenbad 
in Waldkirch-Suggental die Bestätigung über die Fahrrad-
freundlichkeit des Betriebs. Dass die Auszeichnung erneut 
verliehen wurde, kommt nicht von irgendwo her.
Gelegen am Badischen Weinradweg ist das Hotel Suggenbad ide-
aler Ausgangspunkt für Radreisende – egal ob auf der Durchreise 
oder fest von Suggental aus. Am Rande des Elztals können so-
wohl die ersten Schwarzwald-Anstiege und lieblichen Seitentäler 
erkundet, als auch die Obst- und Weinbaugebiete des Breisgaus 
entdeckt werden.
Als Bett+Bike-Gastgeber nach den Kriterien des ADFC verpflich-
ten sich Hotels, ihr Angebot möglichst fahrradfreundlich zu ge-
stalten und Praktisches, wie einen abschließbaren Fahrradraum, 
bereitzuhalten. Insbesondere durchreisende Radfahrer profitie-
ren von der Möglichkeit, auch nur eine Nacht beim Gastgeber zu 
bleiben und so Mehrtagestouren zu fahren.
Neben dem Hotel Suggenbad ist derzeit noch das ElzLand Hotel 
Pfauen in Elzach-Oberprechtal als zweiter Bett+Bike-Gastgeber 
im ZweiTälerLand erfolgreich geprüft.

 
Die Gastgeberinnen Andrea und Barbara Etgeton mit Julius Müller 
bei der Urkundenübergabe. Foto: ZweiTälerLand



Mitteilungsblatt Gutach · 28. August 2024 · Nr. 35    |   7

Waldkirchs Geschichte per App erkunden
Stadtführungen im digitalen Zeitalter

Die von der Tourismusmar-
keting GmbH Baden-Würt-
temberg ausgezeichnete 
„Kleinstadtperle“ Waldkirch 
ist nun über den Zusam-
menschluss mit 19 anderen 
Kleinstadtperlen in Baden-
Württemberg gemeinsam 
in einer App vertreten. 
„Zeigmal“ nennt sich die-
se und beinhaltet Infos zu 
historischen Gebäuden, 
Plätzen und Einrichtungen, 
die es gab oder gibt. Mit 
einer digitalen Route kann 
so die Innenstadt erkundet 
werden.
Waldkirchs insgesamt 40 
beschriebene Punkte rei-
chen von der Edelstein-
schleiferei bis hin zur Stifts-
kirche. Auf 2,5 Kilometern 
werden so mit der App alle 
Punkte miteinander ver-
bunden. Wer keine feste 
Tour laufen möchte, kann 
sich auch über die einzel-
nen Sehenswürdigkeiten 
direkt informieren. Die kos-
tenlose App funktioniert 
auf allen neueren Mobilge-

räten. Die digitale Stadtführung ist mit Audio, Bild, Text und Aug-
mented Reality so aufgebaut, dass möglichst vielfältig die Ge-
schichte Waldkirchs erzählt wird.
Das Projekt der Touris-
musmarketing GmbH 
Baden-Wür ttemberg 
mit den Kleinstadtper-
len wurde mit dem Star-
tup „Zeigmal“ umge-
setzt und erhielt hierfür 
als innovative Existenz-
gründung Fördermittel 
von Bund und Land. 
Zur Städte-Kooperation 
„Kleinstadtperlen“ ge-
hören aktuell 20 Klein-
städte in Baden-Würt-
temberg, von Weinheim 
im Norden bis Bad Sä-
ckingen im Süden. Sie 
alle zeichnen sich durch 
pittoreske Altstädte so-
wie individuell geführte 
Geschäfte und Gastro-
nomie aus. Mit der Ini-
tiative wirbt die TMBW 
gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern (IHK) des 
Landes bereits seit 2018 für Kurzurlaube und Ausflüge in Städte, 
die abseits der Besucherströme liegen.

Übergabe der Urkunden zu geprüften Ferienwohnungen
In Simonswald wurden Ferienwohnungen nach den Kriteri-
en des Deutschen Tourismusverbandes geprüft. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen: Zwei mal wurden vier von fünf mögli-
chen Sternen vergeben. Die Ferienwohnung „Paula“ im Wehrle-
martinshof sowie die Ferienwohnung „Abendsonne“ im Schin-
gerhof überzeugten mit ihrer hochwertigen Ausstattung.
Ferienwohnungsklassifizierungen geben insbesondere eine Ori-
entierungshilfe für künftige Gäste, die die Unterkunft noch nicht 
kennen. Der bundeseinheitliche Kriterienkatalog des Deutschen 

Tourismusverbandes hilft Standards einzuhalten, die für Ferien-
gäste wichtig sind. Auch für die Gastgeber selbst hat dies den 
Vorteil, vor und während der Prüfung Tipps zu erhalten, wie die 
Aufenthaltsqualität der Gäste noch weiter gesteigert werden 
kann. In Simonswald wurden nun auf zwei Höfen die Urkunden 
überreicht, sodass die Ferienwohnungen weitere drei Jahre mit 
jeweils vier Sternen beworben werden dürfen.
Der Schingerhof hat in diesem Jahr schon drei Klassifizierungen 
erhalten. Der im Griesbach in Simonswald gelegene Hof hat meh-
rere Wohnungen. Die nun klassifizierte Wohnung „Abendsonne“ 
bietet Schlafmöglichkeiten für 2 bis 3 Personen und ausgezeich-
netem Blick nach Simonswald.
Im Wehrlemartinshof am Sommerberg gibt es ebenfalls tolle Aus-
blicke über das Simonswäldertal. Die hier mit vier Sternen aus-
gezeichnete Wohnung „Paula“ hat Platz für bis zu vier Personen 
auf 70 Quadratmetern. Der Ursprung des Namens liegt in den 
ehemaligen Lieblingskühen der Gastgeberfamilie Wehrle: Paula, 
Resi und Bulle Fritz. Die Wohnung „Hennes“ ist nach dem gleich-
namigen Ziegenbock benannt.

 
DTV-Übergabe Schingerhof Abendssonne

 
DTV-Übergabe Wehrlemartinshof Simonswald Fotos: ZweiTälerLand

Geführte E-Bike Tour am Sonntag, 1. September 2024 
Die MTB-Guides des ZweiTälerLands bieten am Sonntag, 
01.09.2024 eine geführte Mountainbike-Tour für E-Biker an. Start 
ist um 10:00 Uhr am Parkplatz an der Elz in Elzach. Bei der Tour 
stehen der Genuss und die herrliche Landschaft unserer Gegend 
im Vordergrund. Natürlich ist auch eine urige Einkehr Teil der 
Tour. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme ist 
kostenlos. 
Das komplette Programm, die Teilnahmebedingungen und wei-
tere Informationen sind zu finden unter: https://www.zweitaeler-
land.de/aktivitaeten/rad/mountainbike-touren/
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Kirchliche Nachrichten

Seelsorgeeinheit Mittleres
Elz- und Simonswäldertal

Kirchliche Nachrichten

So., 01.09.2024 - 22. SONNTAG IM JAHRESKREIS
09:00 Obersimonswald  Eucharistiefeier
10:30 Untersimonswald  Eucharistiefeier
Mo., 02.09.2024 - Montag der 22. Woche im Jahreskreis
17:00 Bleibach    Rosenkranz
18:00 Bleibach     Eucharistiefeier - anschl. Anbetung 

u. Beichte, Franziskuskapelle
Di., 03.09.2024 - Heiliger Gregor der Große, Papst, Kirchen-
lehrer (604)
18:30 Bleibach    Eucharistiefeier
Mi., 04.09.2024 - Mittwoch der 22. Woche im Jahreskreis
08:00 Obersimonswald  Eucharistiefeier
Do., 05.09.2024 - Heilige Mutter Teresa von Kalkutta, Ordens-
gründerin (1997)
08:00 Bleibach    Laudes
18:00 Siegelau    Rosenkranz
18:30 Siegelau    Eucharistiefeier
Fr., 06.09.2024 - Herz-Jesu-Freitag
17:00 Bleibach    Rosenkranz
18:30 Gutach     Eucharistiefeier - mit eucharisti-

scher Anbetung
Sa., 07.09.2024 - Samstag der 22. Woche im Jahreskreis Kol-
lekte zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
13:00 Untersimonswald   Trauung Lisa Fehrenbach u. Thomas 

Gehring
14:00 Siegelau     Trauung Cathrin Schätzle - Sebasti-

an Krupp
17:30 Untersimonswald  Beichte
18:30 Untersimonswald   Eucharistiefeier am Vorabend - 

Franz Fehrenbach, Ackerhof / Ger-
trud u. Georg Fischer u. Verstorbene. 
v. Burgethof

So., 08.09.2024 - 23. SONNTAG IM JAHRESKREIS Kollekte zum 
Welttag der sozialen Kommunikationsmittel
09:00 Siegelau    Eucharistiefeier
10:30 Gutach    Eucharistiefeier
12:00 Untersimonswald  Taufe:   Isabella Maria Wangler (U), 

Leni Lore Wehrle (U)

Das Katholische Männerwerk lädt ein zur Wallfahrt auf den 
Hörnleberg am Sonntag, 01. 09.2024.
10:30 Uhr Rosenkranz, 11:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst
„Mit dir Maria singen wir“, mit Offizial Thorsten Weil, Freiburg. 
Mitwirkende: Dekanatschor des Männerwerks unter Leitung von 
Wolfram Stützle und die Hiesli-Musikanten aus Elzach-Yach. Fahr-
dienst zum Hörnleberg: ab 9:30 Uhr mehrere Fahrten ab oberer 
Parkplatz. Wir laden alle Männer und ihre Angehörigen herzlich 
ein! Kath. Männerwerk, Dekanat Endingen-Waldkirch

Pfarrbüro Gutach, Alexanderstr. 9, 79261 Gutach
Mo./Di./Do.: 10–12 Uhr u. Mi.: 16–18 Uhr, Tel. 07681/7113
Pfarrsekretariat: Anita Gehring
pfarrbuero.gutach@kath-semes.de
Pfarrer Rolf Paschke: Tel. 07681/4943 667
rolf.paschke@kath-semes.de
Pater Fèlicien Nimbona: Tel. 07685/9139 635
pater.felicien@kath-semes.de
Diakon Günter Hin, guenter.hin@kath-semes.de

Pfarrbüro Simonswald, Kirchstr. 8, 79263 Untersimonswald
Mo./Do.: 9–11.30 Uhr u. Di.: 16–18 Uhr, Tel. 07683/246
Pfarrsekretariat: Lucia Emmanuel
pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de
Homepage: www.kath-semes.de

Evang. Paul-Gerhardt-Gemeinde
Kollnau-Gutach

Termine der ev. Kirchengemeinden Waldkirch und Kollnau

So., 01.09.
10:00 h -   Gottesdienst Waldkirch+Kollnau, ev. Kirche Kollnau, 

Prädikant D. Sprich
Di., 03.09.
19:30 h -   Bibelgesprächskreis, ev. Gemeindehaus Kollnau, L. 

Uth
So., 08.09.
10:00 h -   Gottesdienst Waldkirch+Kollnau, mit Verabschie-

dung von Diakonin Marina Minge, anschl. Kirchcafé, 
ev. Kirche Waldkirch, Pfarrerin L. Kern

Vereinsnachrichten

Seniorentreff Bleibach

Fahrt ins Elsass nach Schlettstadt
Wir treffen uns am 11.09.2024 um 09:00 Uhr am Bahnhof in 
Bleibach. Wir nehmen den Bus und fahren nach Schlettstadt - an-
geboten werden ein Stadtrundgang mit Herrn Lindinger, Kaffee-
pause, Möglichkeit die Stadt auf eigene Faust etwas näher zu er-
kunden. Anschließend Weiterfahrt durch die Vogesen zum Essen 
auf einer Ferme.
Gestärkt treten wir dann die Rückreise ins Elztal an.

DRK Ortsverein
Gutach-Bleibach e.V.

Einladung zur Blutspende - sei ein Lebensretter

 
 Foto: Franzi Stövhase

Komm vorbei und sei ein Lebensretter durch deine Blutspende!
Wann:  Do., 12.09.24 ab 15:00 Uhr
Wo:    In der Festhalle Bleibach findet unsere nächste Blut-

spende statt.
Reserviert euch gleich einen Termin online unter: https://www.
blutspende.de/blutspendetermine.
Oder ihr kommt ohne Termin vorbei und plant ggf. etwas Warte-
zeit ein.
Nach der Spende bieten wir wieder ein großes Salatbüfett sowie 
Wienerle, Landjäger, Weckle, Kaffee und Kuchen zur Stärkung.
Ein paar Fakten:
Gerade jetzt im Sommer durch die Urlaubszeit sind die Reserven 
von Blutspenden sehr knapp. Jede Spende, die abgenommen 
wird, ist quasi ein Goldschatz. In Baden-Württemberg und Hes-
sen werden täglich 2.700 Blutspenden für die Versorgung kran-
ker und verletzter Menschen benötigt. Wer darf spenden? Eine 
Blutspende ist ab dem 18. Lebensjahr möglich. Bitte bringen Sie 
Ihren Personalausweis mit. Sie sollten sich fit und gesund fühlen. 
Ihre Spendetauglichkeit ist darüber hinaus von verschiedenen 
Faktoren abhängig, wie der Einnahme von Medikamenten, dem 
Aufenthalt in anderen Ländern, Operationen usw. Vor Ihrer Spen-
de führen Sie ein Gespräch mit einem Arzt, um herauszufinden, 
ob etwas gegen die Spende sprechen würde.
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Zwischen zwei Vollblutspenden muss ein Mindestabstand von 56 
Tagen liegen. Innerhalb von zwölf Monaten dürfen Frauen vier-
mal, Männer sechsmal Vollblut spenden.
Wir danken Ihnen für Ihren Besuch!
Ihr DRK Ortsverein Gutach-Bleibach e. V.

Plötzlicher Herztod - weißt DU was zu tun ist?
In Deutschland sterben jährlich ca. 65.000 Menschen durch den 
plötzlichen Herztod, der durch Herzkammerflimmern verursacht 
wird. Die einzig wirksame Behandlung dagegen ist die Defibrillation.
In unserer Gemeinde gibt es zwischenzeitlich vier frei zugängli-
che AEDs (automatisierte externe Defibrillatoren).
Aber natürlich braucht es Menschen, die den AED sicher bedie-
nen und keine Angst vor der Benutzung eines AEDs haben. Aus 
diesem Grund suchen wir mutige Helfer, die im Notfall zusätzlich 
zur Herz-Lungen-Wiederbelebung auch die Defibrillation mit 
dem AED durchführen.
Wir als DRK-Ortsverein Gutach-Bleibach e. V. bieten ab sofort kos-
tenlose Einweisungen in die Benutzung dieser Geräte und dazu 
ein passendes Reanimationstraining an.
Für unsere Übungsabende und diese Kurse haben wir eine Reani-
mationspuppe sowie ein AED-Trainingsgerät beschafft.
Die Teilnahme an einem Reanimationstraining ist kostenlos, aber 
sicher nicht umsonst. Du kannst damit ein Leben retten!
Wir würden uns über eine Spende freuen. Diese verwenden wir 
zur Wartung der vorhandenen Geräte sowie für die Anschaffung 
von neuem Übungsmaterial.

Wann und wo:
Mo., 16.09.2024 – 19:00-21:00 Uhr 
Bürgersaal Bleibach, Bahnhofstr. 1
Mo., 25.11.2024 – 19:00-21:00 Uhr 
DRK-Depot Gutach (altes Feuerwehr-Gerätehaus), Ludwigstr. 1
Die Anmeldung kann via E-Mail an bereitschaftsleitung@drk-
gutach.de oder per Telefon (auf den AB sprechen) 07685/9138256 
erfolgen.
Um die Qualität der Einweisungen hochzuhalten, begrenzen wir 
die Teilnehmerzahl pro Termin auf 15 Personen.
Wir freuen uns auf Deine Teilnahme!
Das Team des DRK Ortsvereins Gutach-Bleibach e. V.

 
 Foto: DRK Ortsverein Gutach-Bleibach e. V.

Altpapiersammlung am Samstag, 21.09.2024
Am Samstag, 21. September 
2024, führt der DRK-Ortsverein in 
allen drei Ortsteilen der Gemeinde 
Gutach im Breisgau eine Altpapier-
sammlung durch. Die Bevölkerung 
wird gebeten, das Altpapier gebün-
delt vor 8:00 Uhr an den Straßen-
rand zu legen. Nicht gesammelt 

werden Altkleider, Lumpen, geschnetzeltes Papier und Kartona-
gen. Die Erlöse der Altpapiersammlung dienen der Finanzierung 
unserer ehrenamtlichen Arbeit in unserer Gemeinde. Wir bedan-
ken uns für Ihre Unterstützung.

 
 Foto: Marion Kölbel

Gutacher Seniorentreff

Ausflug der Senioren in Gutach
Donnerstag, 19. September 2024
Guach - Staufen - Münstertal - Münsterhalde - 14:30 Uhr Kaffee-
pause im Haldenhof - 16:00 Uhr Kleines Wiesental - Wieslet - Kan-
dern - Schliengen - Heitersheim - 17:30 Uhr Abschluss in der Sulz-
bach Strausi - 19:30 Uhr Schallstadt - Freiburg - Gutach
Abfahrt:  13:00 Uhr
Preis:   22,- € (bei mind. 27 zahlenden Teilnehmern)
Bitte eine Woche vorher um telefonische Anmeldung bei Andrea 
Gehring, Tel. 07681 5538.
Liebe Grüße
Andrea und Heinrich

Aus den Nachbargemeinden

Schulbeginn am Schulzentrum Oberes Elztal (Grund-, Wer-
krealschule mit Außenstelle Oberwinden und Realschule):
In Elzach und Oberwinden beginnt der Unterricht am Montag, 
9. September 2024 für die Grund-, Werkreal- und Realschüler um 
8:15 Uhr und endet um 12:35 Uhr.
Die Schüler der 5. Klassen begrüßen wir am Dienstag, 10. Septem-
ber 2024 um 08:30 Uhr im HdG.
Die Eltern sind hierzu recht herzlich eingeladen.
Die Schulanfänger werden am Mittwoch, 11. September 2024 um 
15:00 Uhr in die Schule aufgenommen (Turnhalle).
Um 14:30 Uhr ist ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Nikolaus.
M. Seebacher, Rektor

Verkehrsfreigabe Brandbergtunnel, Winden im Elztal
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Kunstausstellung im Kurhaus Freiamt
Der Künstler Michael Peters aus Emmendingen stellt aus
Der Künstler Michael Peters aus Emmendingen stellt vom 1. Sep-
tember bis 4. Oktober 2024 im Kurhaus Freiamt seine Werke 
unter dem Titel „Vorübergehende Nähe“ aus. Die Vernissage 
findet am Sonntag, 1. September 2024 um 17:00 Uhr im Kurhaus 
Freiamt statt. Die einführenden Worte spricht Kurhaus-Leiterin 
Heike Wieske.
Michael Peters lebt seit 30 Jahren in Emmendingen. An der FH 
Konstanz studierte er Architektur und entdeckte dabei die Lei-
denschaft für das Zeichnen. Das künstlerische Talent liegt in seiner 
Familie. Sein Vater war Grafiker und unterrichtete Landschaftsma-
lerei, Stillleben und Porträt an der VHS. Seine Schwester ist in der 
Schweiz ebenfalls künstlerisch tätig und hält Malkurse.
Während seines Studiums begann Michael Peters seine Urlaubs-
eindrücke zeichnerisch festzuhalten. Viele Reiseskizzen aus aller 
Welt, Skizzenbücher und Malblöcke haben sich mittlerweile an-
gesammelt.
Peters begeistert sich für Strich und Schraffur, grafische Dar-
stellungen und perspektivischen Realismus. Seine Stärke ist das 
genaue Beobachten und Abbilden von Natur und Umwelt. Zum 
Beispiel die Darstellung von Mustern, die das Meer im Sandstrand 
hinterlassen hat, Strukturen an der Wasseroberfläche, oder Grä-
ser, die durch den Schnee hindurch wachsen.
Im Laufe der Jahre entstanden viele Gebäudeansichten und Bil-
der aus dem Umland und der Heimat, die dem Betrachter eine 
Geschichte erzählen wollen. Gezeigt werden bekannte Motive 
aus der Region, unter anderem aus Freiamt.
Neben den urbanen Motiven werden aber auch Akt-Zeichnun-
gen gezeigt. Die Visualisierung von Körperlandschaften, Kontakt, 
Nähe, Kurven und Körperteilen, die miteinander und mit dem Be-
trachter kommunizieren, spielen bei Peters ebenfalls eine wich-
tige Rolle.
Die Ausstellung „Vorübergehende Nähe“ ist vom 1. September 
bis 4. Oktober 2024, täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Die 
Ausstellungszeiten können aufgrund von Veranstaltungen im 
Ausstellungsraum kurzfristig abweichen.

Geführte Wanderungen in Freiamt 
03.09.2024 | Gulaschwanderung
Die Tourist-Information Freiamt bietet am Dienstag, 03.09.2024 
eine Wanderung mit dem Titel „Gulaschwanderung“ mit dem 
Wanderführer Hermann Gebhardt an. Treffpunkt ist um 14:00 
Uhr beim Wanderparkplatz Pflingsteck.
Die geführten Wanderungen sind kostenlos. Gutes Schuhwerk 
und witterungsentsprechende Kleidung werden empfohlen. Nä-
here Informationen zu den geführten Wanderungen finden In-
teressierte auf der Seite www.tourismus.freiamt.de unter dem 
Punkt geführte Wanderungen.

Sonstiges

„Steinobst schneiden im Sommer“ und „Frische Trauben aus 
dem eigenen Garten“
Herzliche Einladung zum nächsten Infotag des Kreisverbands 
Obstbau, Garten und Landschaft Emmendingen e. V. (KOGL) zu 
den Themen „Steinobst schneiden im Sommer“ sowie „Frische 
Trauben aus dem eigenen Garten“ am Freitag, 06.09.24 von 
17:00 bis 19:00 Uhr im Lehrgarten an der Alten Straße in Kenzin-
gen. Kostenlose Teilnahme. Weitere Infos zum KOGL und den mo-
natlichen Infotagen finden Sie unter www.kogl-emmendingen.
de.

Vermittlung von medizinischem Wissen für Kinder und Ju-
gendliche
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau spendet 5.000 Euro 
an die INITIATIVE für unsere Kinder- und Jugendklinik Frei-
burg e. V.
Wird eine chronische oder lebensverändernde Erkrankung bei 
einem Kind festgestellt, ändert sich von einer Sekunde auf die 
andere das ganze Leben. Komplexe medizinische Verfahren und 
Fachbegriffe gehören nun zum Alltag. Wichtige Informationen 
anschaulich und verständlich zu überbringen und aufkommende 
Fragen zu beantworten ist enorm wichtig, findet auch die Spar-
kasse Freiburg-Nördlicher Breisgau und unterstützt die INITIATIVE 
für unsere Kinder- und Jugendklinik Freiburg e. V. mit 5.000 Euro 
zur Produktion eines neuen Erklärfilms.
Die neue Mediathek MeWis Kids der INITIATIVE für unsere Kinder- 
und Jugendklinik Freiburg e.V. bietet ansprechende, einfühlsa-
me, mutmachende und lehrreiche Wissensvermittlung für kran-
ke Kinder und Jugendliche. Die altersgerechte Aufbereitung der 
fachlichen Inhalte steht dabei stets im Mittelpunkt.
„Oftmals sahen wir verunsicherte Patienten, die Dr. Google um Rat 
gefragt haben“, sagt Prof. em. Dr. med. Charlotte Niemeyer erste 
Vorsitzende der INITIATIVE für Kinder- und Jugendklinik Freiburg 
e.V. „Neben Falschinformationen fehlt hier auch das notwendige 
Einfühlungsvermögen, das die Betroffenen benötigen. Wir bieten 
unseren jungen Patienten die Möglichkeit, ihre medizinische Si-
tuation zu verstehen und selbstwirksam mitzugestalten.“
Als Pilotprojekt wurden zwei Erklär-Clips produziert: „Was ist die 
Biobank?“ und: „Wie geht eine Ultraschalluntersuchung?“. Weitere 
Kategorien und Themen sind bereits identifiziert.
„Es ist uns ein Herzensanliegen, Kinder und Jugendliche in solch 
einer schwierigen Situation zu unterstützen“, sagt Marc Winshei-
mer, Geschäftsführer der Stiftung für die Bürgerschaft der Spar-
kasse Freiburg-Nördlicher Breisgau. „Wir freuen uns, dass durch 
unsere Spende nun eine weiterer Erklärfilm produziert werden 
kann“.
Sparkasse
Freiburg-Nördlicher Breisgau
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IMMOBILIEN

Haussanierung - Teil 1 -

Ob eine Sanierung Ihres Hauses sinnvoll ist, hängt von ihrer Ener-
giebilanz ab. Die Energiebilanz ist eine detaillierte Aufstellung al-
ler Wärmeverluste und -gewinne eines Hauses. Nur falls diese
deutlich geringer ausfällt als der aktuelle technische Standard,
lohnt sich die Sanierung.

Eine Sanierung steigert den Wert Ihrer Immobilie. Doch ob Sie
Ihre Immobilie am Markt gewinnbringend verkaufen können,
hängt von vielen Faktoren ab, z. B. der Lage. Bevor Sie mit einer
Sanierung viel Geld in das Haus investieren, sollten Sie sich auch
überlegen, wie lange Sie selbst noch in der Immobilie wohnen
wollen oder können (ziehen Sie ggf. eine Sanierung zur Barriere-
freiheit in Betracht). – Fortsetzung folgt in KW 39 –

12. OKTOBER 2024
LIEDERHALLE STUTTGART

nussbaumwelt.net/forum-liederhalle

JETZT
KOSTENLOSES
TICKET BUCHEN

EIN TAG FÜR EHRENAMTLICHE

Ihr Urlaubsdomizil im Salzburger Land
Haus 18 im Alpendorf Dachstein West

Im Haus 18 finden Sie alles, was Sie von einem gemütlichen Urlaubsdomizil er-
warten. Neben Schlafräumen für eine große oder zwei kleinere Familien bietet
das Haus eine voll eingerichtete Küche, eine bequemeWohn-/Essecke mit Sat-
TV. Gute Sicht auf Berg und Tal und eine große Portion erholsamer Stille sind
im Preis enthalten. Dennoch sind Sie nicht von der Außenwelt abgeschnitten.
Ein Internetzugang über WLAN ist in allen Räumen verfügbar und ermöglicht
schnelle Kommunikation mit Kollegen und Daheimgebliebenen.

Interesse? Dannmelden Sie sich bei uns!
info@brigitte-nussbaum.de
Tel: 07033 526675

www.alpendorf-haus18.eu

TIERPARKS & ZOOS
Die Top 7 in Baden-Württemberg

https://lokalmatador.net/top7-tierparks-zooshttps://lokalmatador.net/top7-tierparks-zooshttps://lokalmatador.net/top7-tierparks-zooshttps://lokalmatador.net/top7-tierparks-zooshttps://lokalmatador.net/top7-tierparks-zoos
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STELLEN

IMMOBILIEN-VERKÄUFE

WAHR-ENERGIE.DETEL 07452 9307-0

Für Wärme und Mobilität.

> 60 Jahre seit 1964

Für Wärme und Mobilität. 

> 60 Jahre seit 1964

Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Diese und über 13.000 weitere Anzeigen finden Sie auf www.jobsuchebw.de

Traumjob gesucht?
Regionale Stellenangebote  
für Baden-Württemberg

QR-Code
Scannen für
Weitere Jobs

Position (m/w/d) Unternehmen Region/Kreis Job-ID

Pflegefachkraft  VITALIS Die Pflege Institution Oftersheim 1013263829

Immobilienkaufmann/-fachwirt / Bautechniker Kreisbaugenossenschaft Calw eG Calw 1013264149

Pädagogische Fachkraft  Stadt Walldorf Walldorf 1013264040

Geschäftsführer  Gemeinnützige Sozialstation Spaichingen-Heuberg e.V. Spaichingen 1013278297

Koch  TSG 1899 Hoffenheim Fußball-Spielbetriebs GmbH Zuzenhausen 1013276028

Referent Entgeltabrechnung  BOS GmbH & Co. KG International Ostfildern 1013277365

Laborant  Rauner Fruchtsäfte-Konzentrate e.K. Neuhausen 1013277056

Projektmanager*in  Volkshochschulverband  Baden-Württemberg e.V. Leinfelden-Echterdingen 1013277366

Zerspanungsmechaniker  Weber Ultrasonics AG Karlsbad 1013264038

w
w
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jo
bs
uc
he
-b
w.
de

GESCHÄFTSANZEIGENDie schönsten Seiten
Baden-Württembergs.
Ein Newsletter.
Einmal die Woche.

Jetzt abonnieren!


